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Satzung
zur Änderung der

Prüfungsordnung für den
MasterstudiengangBerufsbildung Maschinenbau

der Fakultät für Maschinenbau
an der Universität Paderborn

Vom 28. Juni 2012

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 474) zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes,des
Kunsthochschulgesetzesund weiterer Vorschriften vom 31. Januar 2012 (GV.NRW.2012 S.
90) hat die Universität Paderborn die folgende Satzung erlassen:



Artikel I

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Berufsbildung Maschinenbau an der
Universität Paderborn vom 21. Dezember 2011 (AM.Uni.Pb 137/11) wird auf Grund des
Beschlusses des Präsidiums vom 30. Mai 2012 und des Beschlusses des Fakuhätsrats der

Fakultät für Maschinenbau vom 25. April 2012 zu Aufhebung und Auslaufen des
MasterstudiengangsBerufsbildungMaschinenbauwie folgt geändert:
Nach § 26 wird folgender § 27 eingefügt:

§27
Auslaufregelungen

(1) Der Masterstudiengang Berufsbildung Maschinenbau wird zum 30.09.2017
aufgehoben.
Einschreibungenin den Masterstudiengang Berufsbildung Maschinenbau sind
letztmalig zum SS 2013 möglich.
Im SS 2017 werden letztmalig Lehrveranstaltungenfür Studierende des
Masterstudiengangs Berufsbildung Maschinenbau angeboten. Die Masterprüfung
einschließlich Wiederholungsprüfungen können Studierende letztmalig im SS 2017
ablegen.

(2) In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschussauf Antrag besondere
Auslaufregelungen beschließen. Prüfungen können jedoch nicht mehr nach dem in
Absatz 1 genannten Zeitpunkt stattfinden.

Artikel II

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Maschinenbau vom
25. April 2012 und der Rechtmäßigkeitsprüfungdurch das Präsidium vom 30. Mai 2012.

Paderborn, den 28. Juni 2012 Der Präsident
der UniversitätEaderborn

Professor Dr. Nikolalus Risch



hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
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